
Ihre Vorteile auf einen Blick

	 Die ZuschussRente hat keine Auswirkungen 
auf Ihren Brutto- oder Nettolohn.

	 Im Ruhestand erhalten Sie eine  
zusätzliche Rente.

	 Ihr Unternehmen kümmert sich um alles – 

einfacher geht es für Sie nicht.

	 Ihre ZuschussRente ist auch bei Jobwechsel, 
Insolvenz oder Arbeitslosigkeit sicher.

Die ZuschussRente:  
ein Geschenk für Sie vom Chef!

Die ZuschussRente bedeutet vor allem eins: Sie sind 

Ihrem Unternehmen viel wert. Denn es handelt sich um 

eine spezielle Form der Betriebsrente, die freiwillig, 

uneingeschränkt und ausnahmslos von Ihrem Unter-

nehmen finanziert wird.

So sorgt die ZuschussRente für Vorsprung.

Das Unternehmen, für das Sie arbeiten, zahlt Monat 
für Monat freiwillig einen Beitrag in eine betriebliche 
Altersversorgung – ohne Auswirkungen auf Ihren  

Nettolohn. Im Ruhestand profitieren Sie dann von  

einer zusätzlichen Rente, die zu Ihrer finanziellen  

Absicherung beiträgt.

Jetzt kommt es drauf an.

Erst Ihr zusätzliches Engagement macht aus 
der Betriebsrente eine richtig starke Sache: 
Zahlen Sie zusätzlich von Ihrer Seite Beiträge in 

die Betriebsrente ein, können Sie Ihrem Ruhestand 

noch entspannter entgegensehen.

Die ZuschussRente ist ein Geschenk Ihres Unternehmens: Es handelt sich hier um eine betriebliche Altersversorgung, 

die alleine von Ihrem Arbeitgeber oder Ihrer Arbeitgeberin finanziert wird. Mit zusätzlichen Beiträgen können Sie  

Ihre Vorsorge auch noch weiter ausbauen und profitieren dabei von steuerlichen Vorteilen. So sichern Sie sich eine 

sorgenfreie Zukunft.

Durch eigene zusätzliche Beiträge  
zur betrieblichen Altersvorsorge  
bauen Sie Ihren Vorsprung im Ruhe-
stand noch stärker aus.

!

Sie ergänzen um die 
arbeitnehmerfinanzierte 
Betriebsrente (Entgelt-
umwandlung).

ZuschussRente  
Ihr Betrieb trägt bei:
arbeitgeberfinanzierte
ZuschussRente

Private Vorsorge  
Bedarf an weiterer  
privater Vorsorge

Versorgungslücke

Ihre Chefin bzw. Ihr Chef steht voll hinter
Ihnen – Sie können nur gewinnen!

Ihr finanzieller Bedarf im Alter:

Mehr Rente? Klar.   
Mit dem Beitrag vom Chef.

bAV. ZuschussRente 
Information für Mitarbeitende

Gesetzliche
Rente Betriebsrente



Ihr Einsatz macht den Unterschied:  
Setzen Sie auf die ZuschussRente  
noch eins drauf.

Mit der ZuschussRente leistet Ihr Betrieb einen kleinen 

Beitrag, Ihren Bedarf im Alter zu decken. Durch zusätz-

liche Beiträge Ihrerseits bauen Sie Ihre betriebliche 

Altersvorsorge weiter aus. Dabei profitieren Sie von  

der sogenannten Entgeltumwandlung.

Die Entgeltumwandlung in Kurzform.

Bei der Entgeltumwandlung wird ein Teil Ihres  

Bruttolohns in eine betriebliche Altersversorgung 

(bAV) eingezahlt. So profitieren Sie von Steuer- und 

Sozialversicherungsvorteilen – und sichern sich viel 

bAV-Beitrag für wenig Nettoaufwand.

Beispiel* für 100 Euro monatliche Entgeltumwandlung
zuzüglich 15 % Arbeitgeberzuschuss

Der Staat ist in Ihrem Team.

•  �Steuerliche Förderung: Bis zu 8 % der Beitrags

bemessungsgrenze, max. 676 Euro, der gesetzlichen 

Rentenversicherung können monatlich in eine betrieb-

liche Altersversorgung steuerfrei eingezahlt werden.

•  �Sparen bei Sozialabgaben: Bis zu 4 % der Beitrags

bemessungsgrenze, max. 338 Euro, sind sogar 

sozialversicherungsfrei.

Ihr Unternehmen gibt für Sie noch mehr!

Ihr Unternehmen ist grundsätzlich verpflichtet, Ihnen 

bei einer Entgeltumwandlung einen Zuschuss in Höhe 
von 15 % Ihres Beitrags zu zahlen, sofern es durch die Ent- 

geltumwandlung eine Sozialversicherungsersparnis hat.

Nur 58,04 €  
einzahlen für 

115,00 €  
Vorsorge- 

beitrag!

Monatliche Entgeltumwandlung 

Ihr Beitrag zur bAV 	 100,00 €

Steuerersparnis 	 –20,41 €

Sozialversicherungsersparnis 	 –21,55 €

Ihr tatsächlicher Zahlbeitrag 
(Gesamtersparnis 41,96 €)

	 58,04 €

plus Arbeitgeberzuschuss von 15 % 	 15,00 €

Dieser Beitrag wird in Ihre 

Vorsorge eingezahlt.
	 115,00 €

Kommen Sie jetzt ins Team Zukunft 
und spielen Sie durch betriebliche 

Altersversorgung ganz vorne mit. 

Wir freuen uns darauf, Sie zu beraten.

* �	 Mitarbeitende/r, ledig, 35 Jahre, zu versteuerndes EK (ohne Nacht-, Sonn-, Feier-
tagszuschläge) p.a. 30.000 EUR, StKl. I, KiSt.-Werte für 2026, Steuerersparnis inkl. 
Kirchensteuer, NRW, angenommener Krankenversicherungssatz 7,3 % (+2,9 %) und 
Pflegeversicherungssatz 1,8 % (+0,6 % Zuschlag für Kinderlose). Zuschuss AG nur   
bei Ersparnis Sozialabgaben durch Entgeltumwandlung der/s Mitarbeitenden. 

** 	Direktversicherung GarantieRente Invest (FR25-14UGK11M1).
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© BarmeniaGothaer Marketing. Trotz sorgfältiger Prüfung kann eine Gewähr für die Richtigkeit nicht übernommen werden.

Wir beraten Sie gerne!

Risikoträger
Gothaer Lebensversicherung AG
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